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Satzung 
Budoclub Bushido-Asbach e.V.  - 29.01.2026 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen „Budoclub Bushido-Asbach e.V.“. 

Er hat seinen Sitz in 53567 Asbach und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Montabaur 
unter der Nummer VR 20254 eingetragen. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 Zweck 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 21 der 
Abgabenordnung, insbesondere der Kampfkunst-, Kampfsport- und 
Selbstverteidigungskünste. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

• die Durchführung von Trainings-, Sport- und Spielübungen, 

• Angebote für Kinder und Jugendliche, 

• die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Lehrgängen und Wettkämpfen, 

• Präventions- und Selbstverteidigungsangebote sowie 

• Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit, Fairness, Disziplin und sozialem 
Miteinander. 

3. Der Vereinszweck kann außerdem durch digitale Vereinsangebote, insbesondere durch 
elektronische Kommunikation, digitale Organisation des Vereinsbetriebs sowie digitale 
Mitgliederverwaltung, verwirklicht werden, soweit diese der Förderung der satzungsmäßigen 
Zwecke dienen. 

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Abgabenordnung. 

§3 Mittelverwendung 
 1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke im 
Sinne der Abgabenordnung. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

Aufwandsentschädigungen im Rahmen der gesetzlich zulässigen Pauschalen (z. B. 
Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nr. 26a EStG oder Übungsleiterpauschale gemäß § 3 Nr. 26 
EStG) sind zulässig, soweit sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 

§4 Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins können natürliche Personen sowie juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts werden. 

2. Minderjährige unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen 
Vertreter Mitglied werden. 

Mit der Zustimmung übernehmen die gesetzlichen Vertreter die gesamtschuldnerische 
Haftung für alle Verpflichtungen des minderjährigen Mitglieds gegenüber dem Verein, 
insbesondere für Beitrags- und Gebührenforderungen. 

3. Stimmberechtigt in Mitgliederversammlungen sind ausschließlich volljährige Mitglieder. 

Eine Übertragung des Stimmrechts minderjähriger Mitglieder auf deren gesetzliche Vertreter 
ist ausgeschlossen. 

4. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

5. Ein Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht. 

Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags bedarf keiner Begründung. 

§5 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Ausschluss aus dem Verein oder 

d) bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Mitglied des Vorstands. 
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3. Der Austritt ist zum Ende des vom Mitglied gewählten Zahlungsintervalls (monatlich, 
quartalsweise, halbjährlich oder jährlich) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat zulässig. 

4. In begründeten Einzelfällen (z. B. Wohnortwechsel, besondere persönliche oder familiäre 
Umstände) kann der Vorstand auf schriftlichen Antrag des Mitglieds eine Kündigung zu einem 
abweichenden Zeitpunkt zulassen. 

Rückwirkende Kündigungen sind ausgeschlossen. 

Sofern die Beitragsordnung Sonderregelungen für soziale Härtefälle (z. B. Arbeitslosigkeit) 
vorsieht, ist vorrangig zu prüfen, ob die Mitgliedschaft zu diesen Sonderkonditionen 
fortgeführt werden kann. 

5. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands mit einfacher Stimmenmehrheit aus dem 
Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen oder das 
Ansehen des Vereins verstößt. 

Ein Ausschlussgrund liegt insbesondere bei unfairem oder grob unsportlichem Verhalten 
gegenüber anderen Vereinsmitgliedern vor. 

6. Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied unter 
angemessener Fristsetzung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Der Ausschlussbeschluss ist zu begründen und dem Mitglied schriftlich bekannt zu machen. 

7. Gegen den Ausschlussbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der Berufung 
zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zu. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschlussbeschlusses schriftlich 
beim Vorstand einzulegen. 

Wird die Berufung nicht oder nicht fristgerecht eingelegt, gilt der Ausschluss als rechtskräftig. 

8. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
endgültig. 

Bis zum Abschluss des vereinsinternen Verfahrens ruhen die Rechte des Mitglieds. 

9. Ein Mitglied kann ferner durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist 
und seit Absendung der zweiten Mahnung an die zuletzt bekannte Anschrift mehr als drei 
Monate vergangen sind. 

Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

10. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. 

Hiervon unberührt bleiben bestehende Forderungen des Vereins. Ein Anspruch auf einen 
Anteil am Vereinsvermögen besteht nicht. 
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§6 Mitgliedsbeiträge 
1. Die Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu leisten. 

Darüber hinaus können Umlagen erhoben werden, soweit dies zur Erfüllung der 
Vereinsaufgaben erforderlich ist. 

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, etwaiger Umlagen sowie deren Fälligkeit, Zahlungsweise 
und Zahlungsintervalle werden in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt. 

 3. Die Beitragsordnung sowie Änderungen derselben werden vom Vorstand vorbereitet und 
bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. 

4. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und Umlagen 
befreit, sofern die Satzung oder ein Beschluss der Mitgliederversammlung nichts anderes 
bestimmt. 

§7 Organe 
1. Organe des Vereins sind: 
	 a) der Vorstand 
	 b) die Mitgliederversammlung. 

§8 Vorstand 
1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. 

    Beide sind einzelvertretungsberechtigt. 

2. Der Gesamtvorstand besteht aus: 
	 – dem 1. Vorsitzenden 
	 – dem 2. Vorsitzenden 
	 – dem Kassenwart. 

3. Die Ämter des 1. Vorsitzenden, des 2. Vorsitzenden und des Kassenwarts müssen von 
verschiedenen natürlichen Personen wahrgenommen werden. 

4. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist im Innenverhältnis dahin beschränkt, dass 
Rechtsgeschäfte über 500 € eines Vorstandsbeschlusses bedürfen. 

5. Bei Abstimmungen im Vorstand hat jede natürliche Person eine Stimme. 

§9 Aufgaben des Vorstands 
1. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und vertritt ihn gerichtlich und 
außergerichtlich. 

2. Zu den Aufgaben des Vorstands gehören insbesondere: 
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	 – Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
	 – Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
	 – Verwaltung der Vereinsfinanzen 
	 – Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
	 – Abschluss und Kündigung von Verträgen.§10 Amtszeit 

§10 Amtszeit des Vorstands.  
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

2. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, kann der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied berufen.  

4. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

§11 Vorstandssitzungen 
1. Vorstandssitzungen werden vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen und können in Präsenz 

oder digital durchgeführt werden. 

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
oder zugeschaltet ist. 

3. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

4. Über Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen. 

§12 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist von vier Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 

3. Der Vorstand entscheidet für jede Mitgliederversammlung, ob diese 
- als Präsenzversammlung (analog), 
- als hybride Versammlung oder 
- als vollständig digitale Versammlung 

durchgeführt wird. Ein Anspruch der Mitglieder auf eine bestimmte Versammlungsform 
besteht nicht.  

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand 
	 - schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail oder über die Vereins-App) oder 

Seite  / 5 7

http://budoclub-asbach.de


Budoclub Bushido-Asbach e.V. budoclub-asbach.de

	 - durch Aushang im Vereinsheim. 

4. Die Einladung gilt als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie fristgerecht an die zuletzt 
bekannte Kontaktadresse versandt, über die Vereins-App bereitgestellt oder im Vereinsheim 
ausgehängt wurde. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein ihre jeweils aktuellen 
Kontaktdaten mitzuteilen. 

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 

6. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung oder das Gesetz keine andere Mehrheit 
vorschreibt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten nicht als abgegebene 
Stimmen. 

7. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

8. Mitglieder, die mit ihren finanziellen Verpflichtungen im Rückstand sind, können vom 
Stimmrecht ausgeschlossen werden. 

§13 Verbandsmitgliedschaft 
1. Der Verein kann Mitglied in nationalen oder internationalen Fach- oder Dachverbänden sein, 
sofern deren Ziele mit den Zwecken des Vereins vereinbar sind. 

2. Über den Eintritt in sowie den Austritt aus Verbänden entscheidet der Vorstand. 

3. Die Ordnungen und Regelwerke der jeweiligen Verbände gelten für den Verein und seine 
Mitglieder soweit sie dieser Satzung nicht widersprechen. 

4. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands. 

§14 Protokollierung 
1. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung sowie der Vorstandssitzungen ist jeweils ein 

Protokoll zu fertigen. 

2. Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist vom Versammlungsleiter und vom 
Protokollführer zu unterzeichnen. Das Protokoll der Vorstandssitzung ist vom Sitzungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

3. Gefasste Beschlüsse sind wortgleich in das jeweilige Protokoll aufzunehmen. 

4. Die Protokolle sind von einer vom Vorstand bestimmten Person ordnungsgemäß zu 
verwahren. 

5. Die Verwahrung kann in Papierform oder digital unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erfolgen. 
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6. Die Protokolle sind den Mitgliedern des Vorstands auf Verlangen zugänglich zu machen. 

§15 Kassenprüfung 
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer. 

2. Die Kassenprüfer überprüfen die Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. 
Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten 
Ausgaben. 

3. Die Kassenprüfung hat mindestens einmal jährlich für das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
erfolgen. 

4. Über das Ergebnis der Kassenprüfung ist der Mitgliederversammlung zu berichten. 

5. Kassenprüfer dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstands sein. 

§ 16 Satzungsänderungen 
1. Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

§17 Auflösung 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erfolgen. 

2. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat. 

3. Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des Vereinsvermögens ist das zuständige 
Finanzamt zu hören. 

4. Sofern im Rahmen der Auflösung lediglich eine Änderung der Rechtsform oder eine 
Verschmelzung mit einem gleichartigen gemeinnützigen Verein erfolgt und die 
unmittelbare und ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks weiterhin 
gewährleistet ist, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

5. Sofern eine Liquidation erforderlich ist, sind die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder die Liquidatoren, sofern die 
Mitgliederversammlung keine anderen Liquidatoren bestellt.

Seite  / 7 7

http://budoclub-asbach.de

	§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
	§2 Zweck
	§3 Mittelverwendung
	§4 Mitgliedschaft
	§5 Beendigung der Mitgliedschaft
	§6 Mitgliedsbeiträge
	§7 Organe
	§8 Vorstand
	§9 Aufgaben des Vorstands
	§10 Amtszeit des Vorstands.
	§11 Vorstandssitzungen
	§12 Mitgliederversammlung
	§13 Verbandsmitgliedschaft
	§14 Protokollierung
	§15 Kassenprüfung
	§ 16 Satzungsänderungen
	§17 Auflösung

